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«Blumen sind das Lächeln der Erde.» Ralph Waldo Emerson 

Aus dem Gemeinderat 
Wahlergebnisse vom 28. April 2024 
Am Sonntag, 28. April 2024 fanden die Neuwahlen für das 
Gemeindepräsidium sowie für die Mitglieder des Gemein-
derates für die Amtsdauer 2024 bis 2028 statt. 
Die Wahlergebnisse der Gemeinderatswahlen liegen vor. 
Gewählt wurden: 
Als Gemeindepräsident 
André Wyss, SVP, mit 221 Stimmen 
Als Mitglieder des Gemeinderates 
Hans Burgherr, SVP, mit 250 Stimmen 
Carmen Hodel Kaufmann, Die Mitte, mit 239 Stimmen 
Barbara Schär, Die Mitte, mit 239 Stimmen 
Ivan Zanin, parteilos, mit 214 Stimmen 
Die Gemeinde Wikon gratuliert herzlich zur Wahl und 
wünscht viel Freude im Amt. 

Einladung zur Gemeindeversammlung vom 
28. Mai 2024 
Am Dienstag, 28. Mai 2024 findet um 20.00 Uhr die Ge-
meindeversammlung in der Mehrzweckhalle Wikon statt. 
Der Gemeinderat hat die Traktanden wie folgt festgelegt: 
Begrüssung und Bestellung des Büros 
1. Genehmigung Jahresbericht Gemeinderat 2023 

1.1 Bericht über die Umsetzung des Legislaturpro-
gramms 

1.2 Berichte zu den Aufgabenbereichen 
1.3 Beschluss über die vorzeitige Überführung der Auf-

wertungsreserven in das Eigenkapital 
1.4 Jahresrechnung 2023 
1.5 Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsorgans 

Mai 2024 

   
Rubrik Seite 
Aus dem Gemeinderat  1-2 
Abfallentsorgung  2 
Aus der Gemeindeverwaltung  2-6 
Privatpersonen 6 
Vereine/Parteien  7-20 

Öffnungszeiten 
Gemeinde 
Mo 08.00 ǈ 11.30 / 14.00 ǈ 17.00 Uhr 
Di  08.00 ǈ 11.30 / 14.00 ǈ 17.00 Uhr 
Mi  08.00 ǈ 11.30 / 14.00 ǈ 17.00 Uhr 
Do  ganzer Tag geschlossen 
Fr  08.00 ǈ 14.00 Uhr (durchgehend)  

 
Redaktion 
Gemeindekanzlei 
Wikon 
Heimatweg 3 
4806 Wikon 
info@wikon.ch 
Tel. 062 745 51 31  

Nächster 
Redaktionsschluss 
Der Redaktionsschluss 
für das Wiigger Blättli 
Juni 2024 ist am Freitag, 
17. Mai 2024, 14.00 Uhr.  

2. Genehmigung des gesamtrevidierten Siedlungsentwäs-
serungsreglementes 

3. Genehmigung des Vertrags über die Übertragung der 
öffentlichen Wasserversorgung (Versorgungsvertrag) 

4. Genehmigung des gesamtrevidierten Wasserversor-
gungs-Reglements 

5. Neuwahlen der Controlling-Kommission mit Amtsantritt 
vom 01.09.2024 für die Amtsdauer 2024 - 2028 

6. Verschiedenes ohne Beschlussfassung 
- Information des Gemeinderates 

Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer, die 
das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht wegen dau-
ernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistand-
schaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Per-
son vertreten werden und spätestens am 18. Mai 2024 
ihren politischen Wohnsitz in Wikon geregelt haben. 
Die Botschaft zu den Traktanden kann ab 10. Mai 2024 bei 
der Gemeindeverwaltung bezogen oder auf der Gemein-
dewebseite www.wikon.ch eingesehen werden. Der Ge-
meinderat freut sich auf Ihre Teilnahme. 

Demission Anton Bammert als Chef Bevölke-
rungsschutz 
Nach 8-jährigem Engagement legt Anton Bammert sein 
Amt als Chef Bevölkerungsschutz aus beruflichen Grün-
den nieder. 
Der Gemeinderat bedauert diesen Entscheid sehr und 
dankt Anton Bammert ganz herzlich für sein langjähriges 
Engagement. 
Für diese verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe wird 
ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gesucht. Die Anfor-
derungen sind in einem separaten Bericht ersichtlich. 
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 Abfallentsorgung Wikon 
Kehrichtabfuhr 
Donnerstag, 2. Mai ab 07.00 Uhr 
Mittwoch, 8. Mai ab 07.00 Uhr 
Donnerstag, 16. Mai ab 07.00 Uhr 
Donnerstag, 23. Mai ab 07.00 Uhr 
Mittwoch, 29. Mai ab 07.00 Uhr 
Grünabfuhr 
Freitag, 3. Mai ab 13.00 Uhr 
Freitag, 17. Mai ab 13.00 Uhr 
Freitag, 31. Mai ab 13.00 Uhr 
 

Häckseldienst 
Anmeldung bei der Gemeindekanzlei 

 

Abfallentsorgung Hintermoos 
Kehrichtabfuhr 
Samstag, 4. Mai 
Samstag, 18. Mai 
Samstag, 1. Juni 

Einladung Informationsveranstaltung betreffend 
Variantenentscheid Schulraumplanung 
Im Wiigger Blättli vom März wurde bereits mitgeteilt, dass 
sich der Gemeinderat für eine Variante entschieden hat. 
Vorgängig wurden jedoch sämtliche Varianten von Neu-
bau eines Kindergartens, Nutzung von Pfarreiräumen, 
Ausbau des Untergeschosses, Ausbau des Estrichs bis hin 
zur Aufstockung geprüft. 
Gerne präsentieren wir Ihnen an der Informationsveran-
staltung vom Dienstag, 18. Juni 2024 um 19.30 Uhr die ge-
wählte Variante und erläutern Ihnen diese detailliert. 
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen und einen 
spannenden Austausch. 
Wie geht es weiter? 
Im April startete die Ausschreibung der Planerleistungen, 
welche anfangs Mai endet. Anschliessend werden die 
Submissionseingaben bereinigt und ein Planungsbüro be-
stimmt, welches dann das Vorprojekt ausarbeitet. An der 
Gemeindeversammlung im Herbst werden wir einen Pla-
nungskredit für das Bauprojekt beantragen, damit die Pla-
nung nahtlos weitergehen kann. Über den Baukredit wird 
dann im Jahr 2025 an der Urne abgestimmt. 
Wir freuen uns, die Planungsarbeiten für die Zukunft der 
Schule Wikon zu begleiten. 
Baukommission Schulhaus 

Erteilte Baubewilligungen 
¶ hummburkart architekten GmbH, Mariahilfgasse 1, 

6004 Luzern, für den Neubau des Mehrfamilienhauses 
ǏYqjpgp"ko"DcwoictvgpǍ"cp"fgt"Qdgtfqthuvtcuug"7 

¶ MATO Unfallbergungsdienst AG, Aarburgstrasse 31, 
4800 Zofingen, für die Versickerungsanlage am Bahn-
hofplatz 8 

¶ Bolli Martin, Feldstrasse 4, 4806 Wikon, für die Einfas-
sung des Carports und die Einfriedung der Parzelle an 
der Feldstrasse 4 

Öffnungszeiten über Auffahrt 
Mittwoch, 8. Mai 2024 08.00 - 11.30 Uhr 
 14.00 - 17.00 Uhr 
Donnerstag, 9. Mai 2024 ganzer Tag geschlossen 
Freitag, 10. Mai 2024 08.00 - 14.00 Uhr (durchgehend) 

Öffnungszeiten über Pfingsten 
Freitag, 17. Mai 2024 08.00 - 14.00 Uhr (durchgehend) 
Montag, 20. Mai 2024 ganzer Tag geschlossen 
Die Gemeindeverwaltung ist am Dienstag, 21. Mai 2024 
wieder zu den üblichen Öffnungszeiten für Sie da. 

Öffnungszeiten über Fronleichnam 
Mittwoch, 29. Mai 2024 08.00 - 11.30 Uhr 
 14.00 - 17.00 Uhr 
Donnerstag, 30. Mai 2024 ganzer Tag geschlossen 
Freitag, 31. Mai 2024 08.00 - 14.00 Uhr (durchgehend) 
Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage. 

Information altes / neues Bauǈ und Zonenregle-
ment 
Die Gemeinde Wikon wird voraussichtlich vor den Som-
merferien das neue Bau- und Zonenreglement (BZR) auf-
legen.  
Aus diesem Grund müssen alle neuen Baugesuche, welche 
bis zum Zeitpunkt der öffentlichen Auflage des neuen BZR 
noch nicht bewilligt sind, sowohl das alte wie auch das 
neue Bau- und Zonenreglement, Planungs- und Baugesetz 
und Planungs- und Bauverordnung des Kantons Luzern 
einhalten. Sind beide Versionen widersprüchlich, so gilt 
das strengere. 
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Mit dem nachfolgenden QR-Code gelangen Sie 
zur Informationsseite der Ortsplanung auf unse-
rer Website. Dort können Sie alle weiteren Infor-
mationen zur Ortsplanung entnehmen, sowie 
die Unterlagen, welche zur kantonalen Vorprüfung einge-
reicht wurden (inkl. neuem Bau- und Zonenreglement, 
Zonenplan etc.), einsehen. Diese Unterlagen sind noch 
nicht rechtskräftig, müssen jedoch ab der öffentlichen 
Auflage eingehalten werden. 
Bei weiteren Fragen steht Ihnen die Abteilung Bau und 
Infrastruktur, Andrea Bussmann, Tel. 062 745 51 30, gerne 
zur Verfügung. 

Neues online Raumreservationssystem ab 
1. Mai 2024 
Ab 1. Mai 2024 bieten wir einen verbesserten Online-
Service für die Raumreservationen und Buchungen der 
Schulhausanlagen Wikon an. Die Reservationen sind von 
Vereinen, Organisationen und Privatpersonen möglich. 
Sie können die Räume der Schulhausanlage Wikon (z. B. 
Mehrzweckhalle, Turnhalle, etc.) neu über das online 
Raumreservationssystem reservieren. Mit dem neuen 
Raumreservationssystem können Sie rund um die Uhr die 
Verfügbarkeit der Räumlichkeiten prüfen und anschlies-
send schnell und einfach die provisorische Reservation 
vornehmen. 
Für eine Online-Reservation kann ein neues Profil angelegt 
werden. Die Reservation wird vorerst provisorisch einge-
tragen. Der Veranstalter / die Veranstalterin erhält per E-
Mail eine provisorische Reservationsbestätigung. Sämtli-
che provisorischen Reservationen werden von der Abtei-
lung Bau und Infrastruktur Wikon so rasch wie möglich 
bearbeitet. Der Gesuchsteller / die Gesuchstellerin erhält, 
sofern alles in Ordnung ist, im Anschluss eine definitive 
Reservationsbestätigung per E-Mail. 
Jede Veranstaltung muss mindestens 7 Tage vor dem An-
lass eingereicht werden (vor Feiertagen bitten wir Sie, 
etwas mehr Zeit einzuplanen). Die Benützungsgesuche für 
regelmässige Nutzungen müssen jeweils pro Jahr neu im 
online Raumreservationssystem eingereicht werden. Bitte 
beachten Sie ebenfalls unsere Reservationsbedingungen 
sowie die Benützungsregeln. 
Bei Fragen und Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

Aktueller Stand Bürgerwindpark 
Bereits mehrmals wurde im Wiigger Blättli über die Wind-
energiepläne des Kanton Luzerns und über das Projekt in 
Wikon informiert. Im November 2023 fand eine öffentliche 
Informationsveranstaltung über das geplante Projekt statt 
und es wurden die Ergebnisse der Vorprüfungen präsen-
tiert. Gerne möchten wir Sie auch weiterhin im Wiigger 
Blättli auf dem Laufenden halten. 

Die Gemeinde Wikon und die Windenergie Schweiz AG 
haben vor kurzem eine Absichtserklärung unterzeichnet. 
Untenstehend können Sie die wichtigsten Punkte aus der 
Absichtserklärung entnehmen: 
¶ Der Sitz der Bürgerwindparkgesellschaft wird in der 

Gemeinde Wikon liegen 
¶ Die Gemeinde und angegliederte Betriebe dürfen An-

teilseigentümer der Betriebsgesellschaft werden 
¶ Den Einwohnern der Gemeinde Wikon und den betref-

fenden Parzelleneigentümer im Standortbereich wird 
das Recht eingeräumt, Aktien am Windpark zu erwer-
ben. Ebenfalls dürfen sich Einwohner von Nachbarsge-
meinden am Projekt beteiligen. 

¶ WES und ihre Kooperationspartner haben das Recht 
zusammen 25,1% der Anteile am Windpark dauerhaft 
zu behalten. Dieser Anteil kann erhöht werden, falls 
vor Ort nicht genügend Eigenmittel eingeworben wer-
den können. 

¶ WES wird bei Erhalt der Baugenehmigung als General-
unternehmer den Windpark schlüsselfertig errichten 
und die Betriebsführung des Windparks übernehmen. 

¶ Die Gemeinde wird keine eigenen Projektierungsaktivi-
täten für Windenergieanlagen im o.g. Windparkgebiet 
starten und keinen weiteren Projektierer/
Energieversorger bei der Projektentwicklung im Peri-
meter unterstützen. Dies gilt für eine Frist von 5 Jahren 
ab Unterzeichnung dieser Absichtserklärung und kann 
bei Bedarf und sofern beide Parteien einverstanden 
sind, verlängert werden. Dies gilt insbesondere für den 
Fall, wenn sich die Planungen aufgrund von gesetzli-
chen Bestimmungen o.ä. verzögern. 

Was sind die nächsten Schritte? 
Die Windenergie Schweiz AG wird voraussichtlich diesen 
Sommer / Herbst mit den Windmessungen im Gebiet star-
ten. Dies gibt Aufschluss über die konkreten Windbedin-
gungen, welche entscheidend für den weiteren Projekt-
verlauf sind. Ebenfalls werden umfangreiche Artenschutz-
prüfungen stattfinden, welche unter anderem einen wich-
tigen Bestandteil der Umweltverträglichkeitsprüfungen 
darstellen. Für sämtliche Prüfungen fallen für die Gemein-
de keine Kosten an, diese werden von der Windenergie 
Schweiz AG übernommen. Nach Abschluss der Detailprü-
fungen wird es wieder eine Information für die Bevölke-
rung geben, ebenfalls ist dann ein weiterer öffentlicher 
Anlass geplant. 
Gerne werden wir Sie weiterhin über den Projektfort-
schritt offen und transparent informieren. 
 
Perimeter Planungsgebiet 
Windenergie Schweiz AG 
gemäss Absichtserklärung: 
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Bauarbeiten Rückhaltebecken Weiderboden ab-
geschlossen 
Das Quartier am Höhenweg befindet sich am Rand des 
Dorfteils Adelboden in Wikon. Durch das steile Gelände 
und die Bodenbeschaffenheit oberhalb der Liegenschaf-
ten kann das anfallende Regenwasser bei starken Nieder-
schlägen nicht versickern und es kommt zu Oberflächen-
abfluss, welcher bis anhin über den Höhenweg und weiter 
über den Heimatweg durch das Siedlungsgebiet floss. In 
Zeiten von immer häufiger auftretenden Starkregenereig-
nissen gewinnen entsprechende Schutzmassnahmen an 
Bedeutung. Mit dem neuen Retentions- und Versicke-
rungsbecken kann das Oberflächenwasser zurückgehal-
ten, der Abfluss in die Kanalisation gedrosselt und somit 
das Hochwasserrisiko reduziert werden. 
Am 11. März 2024 erfolgte der Baustart für den Neubau 
des Rückhaltebeckens Weierboden. Die Bauarbeiten 
konnten speditiv und schneller als geplant beendet wer-
den. Die Oberfläche beim Rückhaltebecken wird noch neu 
angesät. Abgesehen davon ist das Projekt bereits abge-
schlossen. 
Bei Fragen dürfen Sie sich an die Abteilung Bau und Infra-
struktur, Andrea Bussmann, Tel. 062 745 51 30, wenden. 

Chef/Chefin Bevölkerungsschutz ab 1. Septem-
ber 2024 gesucht 
Jede Gemeinde im Kanton Luzern verfügt über einen Chef 
oder eine Chefin für den Bevölkerungsschutz. Der Chef 
oder die Chefin Bevölkerungsschutz hat die Aufgabe, die 
Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes und die 
Vorbereitungen auf Katastrophen und Notlagen zu koor-
dinieren. 
Er oder sie organisiert und leitet die Stabsarbeit des Ge-
meindeführungsstabes (GFS) Der Chef oder die Chefin 
Bevölkerungsschutz wird vom kantonalem Führungsstab 
unterstützt und arbeitet im Ereignisfall eng mit jenem zu-
sammen. 
Die Gemeinde Wikon sucht per 1. September 2024 einen 
Chef oder eine Chefin Bevölkerungsschutz. 
 
 

Was suchen wir? 
¶ Gute Integration in der Gemeinde 
¶ Verfügt über das Vertrauen der Behörden 
¶ Kennt die Gemeindeverhältnisse und die Bevölke-

rungsschutzorganisation in der Gemeinde 
¶ Bekleidet keine aktive Funktion in der Feuerwehr und 

im Zivilschutz 
¶ Kommunikativ 
¶ Gute Organisationsfähigkeiten 
¶ Denkt vernetzt und beherrscht die Abläufe der Staats-

arbeit 
Der Aufwand beläuft sich jährlich auf ungefähr 20 Stun-
den. 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme per E-Mail an 
martina.winiger@wikon.ch 

Einblicke Fotos aus Wikon - von Jolanda Koffel, 
Wikon 
Diese Fotos hat uns Jolanda Koffel freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt. Alle wurden in Wikon fotografiert ǈ es 
ist eindrücklich, welch schöne Bilder man mit etwas Ge-
duld in Wikon knipsen kann. 
Die Gemeinde dankt Jolanda Koffel ganz herzlich für den 
Einblick und wünscht ihr weiterhin ein gutes Händchen 
beim Fotografieren und erholsame Momente in der Natur. 
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Invasive Neophyten - STOPP den invasiven, ge-
bietsfremden Pflanzen im Garten 
Neophyten sind Pflanzen, die bewusst oder unbewusst 
durch den Menschen in Gebiete eingebracht wurden, in 
denen sie vorher nicht heimisch waren. Die meisten dieser 
exotischen Pflanzen sind eine Bereicherung und gefähr-
den weder Mensch noch Natur. Einige Pflanzen sind aber 
problematisch, die sogenannten invasiven Neophyten. 
Diese invasiven Neophyten breiten sich stark aus, verdrän-
gen die einheimische Flora und die auf sie angepasste 
Fauna. Sie können die Gesundheit von Mensch und Tier 
gefährden, sowie Infrastrukturen beschädigen. Sie beein-
trächtigen naturnahe Lebensräume oder entwerten Kul-
turland. Sie sorgen für Mehrkosten beim Unterhalt von 
Strassen, Uferböschungen usw. Die folgenden sechs Bei-
spiele sind die bei uns gängigsten Vertreter von insge-
samt rund 60 Arten. 
Sommerflieder 
Herkunft: China, Tibet 
Biologie: Sommergrüner 
Strauch, bis 4 m hoch, blüht 
violett ab Juli, Samenreife ab 
Oktober. Neuanpflanzungen 
sind zu vermeiden! 
Der Strauch verbreitet sich via Flugsamen und verwildert 
stark in lichten Wäldern und an Waldrändern. Er verur-
sacht Mehrkosten beim Unterhalt von Infrastrukturen. 
Bekämpfung: Junge Pflanzen mit Wurzeln ausreissen, älte-
re mit Wurzelstock ausgraben. Blüte vor Samenreife ab-
schneiden. 
Entsorgung: Pflanzenteile mit Blüten und Samen im Keh-
richt entsorgen. In Säcken abführen, nicht offen transpor-
tieren. Schnittgut ohne Blüten kann kompostiert werden. 
Kirschlorbeer 

Herkunft: Südwestasien, Georgien 
Biologie: Immergrüner Strauch, bis 6 m hoch, blüht weiss 
im April, Samenreife ab August. Neuanpflanzungen sind zu 
vermeiden! Die Ausbreitung der Früchte bzw. Samen er-
folgt z.B. durch Vögel. Der Strauch bildet dichten Unterbe-
wuchs und entzieht anderen aufkommenden Pflanzen 
Licht. 
Bekämpfung: Junge Pflanzen mit Wurzeln ausreissen, älte-
re fällen und Wurzeln ausgraben oder fräsen. 
Entsorgung: Früchte und Wurzeln im Kehricht entsorgen. 
Schnittgut ohne Früchte kann kompostiert werden. 
 

Drüsiges Springkraut 
Herkunft: Himalaya 
Biologie: Einjährige Pflanze, 
bis 200 cm hoch, blüht rosa 
ab Juli, Samenreife ab August. 
Neuanpflanzung und Ver- 
schleppung sind verboten! 
Die Pflanze verbreitet sich über Wegschleudern der Sa-
men. Sie bildet dichte Bestände und verdrängt die einhei-
mische Flora. Da sie einjährig ist, bleibt der Boden im Win-
ter offen und ist erosionsgefährdet. 
Abgestorbene Pflanzen hemmen die Naturverjüngung 
und das Aufkommen von Kräutern. 
Bekämpfung: Pflanze vor Samenreife ausreissen, mehrmals 
wiederholen. Oder bei grösseren Beständen bodennah 
mähen, mehrmals wiederholen. 
Entsorgung: Pflanzenteile mit Samen im Kehricht entsor-
gen. Schnittgut ohne Blüten kann kompostiert werden. 
Amerikanische Goldruten 
Herkunft: Nordamerika 
Biologie: Mehrjährige Staude, 
bis 120 cm hoch (selten bis 
250 cm), blüht gelb ab Juli, 
Samenreife ab August. Neu-
anpflanzung und Verschlep-
pung sind verboten! Die Goldruten vermehren sich stark 
via Flugsamen. Kleinste Wurzelstücke können zu ganzen 
Pflanzen regenerieren. Sie bedrohen schützenswerte Flä-
chen und verdrängen die heimische Flora und Fauna. 
Bekämpfung: Pflanze beginnend vor der Blütezeit mit 
Wurzeln bei feuchtem Boden mit Hilfe von Spatengabel 
ausreissen, mehrmals wiederholen. Oder mähen bis zur 
Blütezeit, mehrmals wiederholen. 
Entsorgung: Pflanzenteile mit Wurzeln und/oder Samen 
im Kehricht entsorgen. In Säcken abführen, nicht offen 
transportieren. Schnittgut ohne Wurzeln, Samen oder Blü-
ten kann kompostiert werden. 
Einjähriges Berufkraut 
Herkunft: Nordamerika 
Biologie: Ein- oder zweijähri-
ge krautige Pflanze, 30 - 150 
cm hoch, blüht weiss ab Juni, 
Samenreife ab Juli. Neuan-
pflanzungen sind zu vermei-
den! Es wächst längst nicht mehr nur auf offenen Flächen 
und an Wegrändern, sondern passte sich an und gedeiht 
mittlerweile auch in Wiesen, wodurch es auch in der 
Landwirtschaft zu den Problemkräutern gehört. 
Bekämpfung: Pflanze beginnend vor der Blütezeit mit 
Wurzeln ausreissen, mehrmals wiederholen. Achtung: Ein-
maliges Mähen fördert das Wachstum! Die Pflanze wird 
dadurch mehrjährig und verschlimmert die Situation. 
Entsorgung: Pflanzenteile mit Wurzeln und/oder Blüten im 
Kehricht entsorgen. In Säcken abführen, nicht offen trans-
portieren. 
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Mütterǈ und Väterberatung 
Die Entwicklung eines Kindes in den ersten vier Lebens-
jahren bringt viele Herausforderungen mit sich. Die Mut-
terǈ und Väterberaterinnen stehen Ihnen bei Fragen zu 
Gesundheitsförderung, Entwicklung und Früherziehung 
zur Seite und stärken Ihre Kompetenzen als Eltern. 
Einen Termin können Sie telefonisch unter 
041 972 56 30 oder online vereinbaren (QR-Code 
scannen). 
Die telefonischen Beratungszeiten sind von 
Montag bis Freitag jeweils von 08.30 bis 11.30 Uhr. 

Privatpersonen 
Kandidatur für die Controlling-Kommission 
Banz Martin, geb. 22. März 
1982, Vermögens- und Vor-
sorgeberater, Vater von un-
serem 1.5-jährigen Kyan, par-
teilos. 
Liebe Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger von Wikon 
Als Einwohner und Steuerzahler von Wikon, sowie mit 
meiner Finanzausbildung als Dipl. Finanzberater IAF, kan-
didiere ich gerne für den Sitz in der Controlling-Kommis-
sion. Mir liegt es als Familienmensch am Herzen, die Aus-
gaben und Einnahmen von Wikon im Gleichgewicht zu 
halten. Dabei ist es für mich wichtig, dass Wikon weiterhin 
ein attraktives Dorf ist und bleibt. Ich sehe es als grosse 
Ehre und Dienst an Ihnen und uns allen, als Einwohner und 
Stimmberechtigter in der Controlling-Kommission mitver-
antwortlich zu sein, das Budget und die einzelnen Ge-
schäfte zu prüfen, unnötige Ausgaben zu verhindern und 
somit tiefere Steuersätze anzustreben. 
Ich freue mich sehr, wenn Sie mir Ihre Stimme an der Ge-
meindeversammlung geben und ich künftig für Sie als 
Mitglied der Controlling-Kommission unseres Dorfes tätig 
werden kann. 
Herzlichen Dank und freundliche Grüsse, Martin Banz 

Geburten 
27.03.2024  
Uthayakumar Arjun, Sohn der Uthayakumar 
Sarmiya und des Uthayakumar Nimalraj, 
wohnhaft in 4806 Wikon, Heimatweg 26 
29.03.2024 
Schön Leo, Sohn der Schön Martina und 
des Schön Gregor, wohnhaft in  
4806 Wikon, Luzernerstrasse 29 
Trauung 
05.04.2024 
Brankovic geb. Keller, Patricia, wohnhaft in 
4806 Wikon, Heimatweg 2, und Brankovic 
Srdjan 
Todesfall 
10.04.2024  
Steiner Otto, geb. 23.08.1934, wohnhaft  
gewesen in Wikon, i.A. Altersǈ und Pflegezentrum Feld-
heim, Feldheimstrasse 1, 6260 Reiden 

zum 70. Geburtstag 
ƍ Schenk Elsbeth, Feldstrasse 5a, 4806 Wikon, 

am 13. Mai 2024 
¶ Hasler Kurt, Flüeliacherweg 10, 4806 Wikon, 

am 17. Mai 2024 
zum 80. Geburtstag 
¶ Buchmüller Herbert, Chäppelimatte 1, 4806 Wikon, 

am 12. Mai 2024 
Den Jubilaren und der Jubilarin wünschen wir ein frohes 
Geburtstagsfest und viel Glück. Möge ihnen das neue 
Lebensjahr gute Gesundheit, Wohlergehen und viele 
schöne Stunden bringen. 

Schmalblättriges Greiskraut 
Herkunft: Südafrika 
Biologie: Mehrjährige Stau-
de, 20 - 100 cm hoch, blüht 
gelb ab Juni, Samenreife ab 
Juli. Neuanpflanzung und 
Verschleppung sind verbo-
ten! Die Pflanze ist für Mensch und Nutztiere giftig! Sie 
darf nicht ins Heu gelangen. Dies gilt auch für die ver-
wandte einheimische Art, dem Jakobs-Greiskraut (auch 
Jakobs-Kreuzkraut genannt), bei welchem die Bekämp-
fung empfohlen wird. 
Bekämpfung: Pflanzen vor der Blüte oder direkt nach 
Aufblühen mit Hilfe von Spatengabel mit Wurzeln aus-
reissen. Oder jeweils vor der Blüte alle sechs Wochen 
mähen. 
Entsorgung: Pflanzenteile mit Wurzeln und/oder Samen 
im Kehricht entsorgen. In Säcken sofort abführen, nicht 
offen transportieren. Schnittgut ohne Wurzeln, Samen 
oder Blüten kann kompostiert werden. 
Das Freisetzen oder Deponieren von invasiven Neophy-
ten in und am Rande von Naturschutzgebieten, Gewäs-
sern oder Wäldern ist ausdrücklich verboten. Der Einsatz 
von Herbiziden auf öffentlichen und privaten Strassen, 
Plätzen, Wegen und Terrassen, in Hecken und um Ge-
wässer ist verboten (ChemRRV). 
Sie können auf der Gemeindeverwaltung Wikon kostenlos 
Neophytensäcke beziehen und diese ohne Gebührenmar-
ken mit dem normalen Kehricht entsorgen! 
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Vereine/Parteien 
SVP Wikon 
Wahlempfehlung der SVP Wikon für die 
Controlling-Kommission 
Die SVP Wikon empfiehlt zur Wahl in die Controlling-
Kommission: als Präsident Stefan Lauber, sowie als Mit-
glieder Sandro Pfister und Martin Banz.  
Sandro Pfister leitete die CK schon 8 Jahre erfolgreich als 
Präsident. Ihn wieder neu als erfahrenes Mitglied in die 
Kommission zu wählen ist besonders für die Kontinuität 
der Finanzstrategie der Gemeinde sehr wichtig.  
Als neues Mitglied empfiehlt die Ortspartei Martin Banz. Er 
würde die Nachfolge von Hans Burgherr, der in den Ge-
meinderat gewählt wurde, antreten. In einem persönli-
chen Gespräch hat Martin Banz überzeugt, fachlich kom-
petent zu sein. Das Wohl der Gemeinde und der Bevölke-
rung liegen ihm am Herzen.  
Die SVP Wikon ist sicher, mit Stefan Lauber, Sandro Pfister 
und Martin Banz drei verantwortungsvolle, fähige und 
erfahrene Kandidaten zur Wahl in die Controlling Kommis-
sion zu empfehlen.  

Pro Senectute Kanton Luzern 
Beatrice Lauber neue Ortsvertreterin in 
Wikon 
Nach rund 22 und 4 Jahren haben Marta Brülhart und Marlis 
Frei ihr Amt als Ortsvertretungen von Pro Senectute Kan-
ton Luzern per 31. März 2024 abgegeben. Mit Beatrice Lau-
ber konnte Pro Senectute Kanton Luzern eine neue und 
motivierte Ortsvertreterin für Wikon gewinnen.  
Marta Brülhart war vom 1. Januar 2002 bis 31. März 2024 
und Marlis Frei vom 1. Januar 2020 bis 31. März 2024 die 
Ortsvertretung von Pro Senectute Kanton Luzern in 
Wikon. Zudem tätigte Marlis Frei über 19 Jahre die Kran-
kenbesuche in Wikon. Die beiden führten ihre Aufgaben 
mit viel Engagement und Freude aus. Nun übergeben sie 
ihr Amt in neue Hände. Sie werden Beatrice Lauber bei der 
Einarbeitung begleiten und unterstützen. 
Als ehrenamtliche Mitarbeiterin von Pro Senectute Kan-
ton Luzern ist neu Beatrice Lauber das Bindeglied zwi-
schen der älteren Generation in Wikon und der regionalen 
Beratungsstelle. Sie ist die unmittelbare Repräsentantin 
von Pro Senectute Kanton Luzern in Wikon. Bei Bedarf 
stellt sie den Kontakt zu der zuständigen Sozialberatungs-
stelle her oder informiert über die Angebote der sozialen 
Institutionen vor Ort.  
Die Geschäftsleitung von Pro Senectute Kanton Luzern 
dankt Marta Brülhart und Marlis Frei herzlich für ihr gros-
ses Engagement in den letzten Jahren und wünscht 
Beatrice Lauber viele bereichernde Erlebnisse in ihrer neu-
en Tätigkeit. 

Die Kontaktangaben der neuen Ortsvertretung von Pro 
Senectute Kanton Luzern in Wikon sind:  
Beatrice Lauber, Oberer Heimatweg 21, 4806 Wikon, Tel. 
079 712 40 92 

Kultur im Spycher Wikon 
Ausstellung 
Die Kulturgruppe freut sich, Werke von Bruno Hodel (in 
Wikon aufgewachsen), im Spycher Lanz an der Lu-
zernerstrasse Wikon zu präsentieren, und lädt Sie freund-
lich zum Besuch der Ausstellung ein.  
¶ Samstag, 4. Mai 2024 von 11.00 bis 17.00 Uhr 
¶ Sonntag, 5. Mai 2024 von 14.00 bis 17.00 Uhr 
Spätere zeitliche Termine können nach Absprache verein-
bart werden. 
Vernissage: 4. Mai 2024 bis 11.00 Uhr mit traditionellem 
Apéro 
Parkplätze beim Gemeindehaus 
Kontakt/Auskunft: Vreni von Arx, Tel. 062 752 24 70, E-Mail 
vreni.von.arx@vtxmail.com 

Wehrverein Wikon 
Einladung zum Feldschiessen 2024 
Schiessplatz Heitern, Zofingen 
Fcu"Gkfi0"Hgnfuejkguugp"kuv"okv"þdgt"322Ǌ222"Vgknpgjogtp"
der weltweit grösste Schiessanlass. Ein Teil dieses Gross-
anlasses wird dieses Jahr vom Wehrverein Wikon auf dem 
Schiessplatz Heitern organisiert. 
Die Teilnahme kommt vor dem Rang.  
Die Teilnahme ist gratis und für jene nicht durch das Mili-
tär ausgebildeten Frauen und Männer, oder für jene die 
länger nicht teilgenommen haben, stellen wir das Sport-
gerät sowie eine kompetente und gute Betreuung sicher. 
Es ist eine gute Möglichkeit, seine Schiesskunst wieder 
einmal zu testen und ein paar gemütliche Stunden im 
Kreise der Schützen zu verbringen. 
Es würde uns sehr freuen, Sie am Feldschiessen auf dem 
Schiessplatz Heitern begrüssen zu dürfen. 
Schiesszeiten: 
¶ Freitag, 24. Mai 2024, 17.30 bis 19.30 Uhr 
¶ Samstag, 25. Mai 2024, 09.30 bis 11.45 Uhr 
¶ Sonntag, 26. Mai 2024, 10.00 bis 11.30 Uhr 










